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1. Stoffe als Futtermittelzusatzstoffe nach Maßgabe des Artikels 3 der Verordnung
(EG) Nr. 1831/2003 in der jeweils geltenden Fassung,

2. in den Fällen der Nummer 1 Ausnahmen von § 21 Absatz 3 Satz 1
zulassen.

§ 70 Rechtsverordnungen in bestimmten Fällen. (1) Rechtsverordnungen
nach diesem Gesetz, die der Zustimmung des Bundesrates bedürfen, können bei
Gefahr im Verzuge oder wenn ihr unverzügliches Inkrafttreten zur Durchfüh-
rung von Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen
Union erforderlich ist, ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen werden.

(2) Das Bundesministerium kann ferner ohne Zustimmung des Bundesrates
Rechtsverordnungen nach § 7, § 8 Absatz 2, § 9 Absatz 2 oder § 10 Absatz 4
ändern, soweit unvorhergesehene gesundheitliche Bedenken eine sofortige Än-
derung einer Rechtsverordnung erfordern.

(3) Bei Gefahr im Verzuge und soweit dies nach gemeinschaftsrechtlichen
oder unionsrechtlichen Vorschriften zulässig ist, kann das Bundesministerium
durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zum Zweck des § 1
Absatz 1 Nummer 1 oder 4 Buchstabe a die Anwendung eines unmittelbar
geltenden Rechtsaktes der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen
Union aussetzen oder beschränken.

(4) 1 Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 bis 3 bedürfen nicht des Ein-
vernehmens mit den jeweils zu beteiligenden Bundesministerien. 2 Die Rechts-
verordnungen treten spätestens sechs Monate nach ihrem Inkrafttreten außer
Kraft. 3 Ihre Geltungsdauer kann nur mit Zustimmung des Bundesrates verlängert
werden.

(5) Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz, die ausschließlich der Umset-
zung verbindlicher technischer Vorschriften aus Richtlinien oder Entscheidun-
gen der Europäischen Gemeinschaft oder aus Richtlinien, Beschlüssen oder Ent-
scheidungen der Europäischen Union dienen, können ohne Zustimmung des
Bundesrates erlassen werden.

(6) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates Verweisungen auf Vorschriften in Rechtsakten der
Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union in diesem Gesetz oder
in aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen zu ändern, soweit es
zur Anpassung an Änderungen dieser Vorschriften erforderlich ist.

(7) Das Bundesministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates Vorschriften dieses Gesetzes oder der aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen zu streichen oder in ihrem Wort-
laut einem verbleibenden Anwendungsbereich anzupassen, soweit sie durch den
Erlass entsprechender Vorschriften in unmittelbar geltenden Rechtsakten der
Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union im Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes unanwendbar geworden sind.

(8) Soweit es zur besseren Lesbarkeit erforderlich ist, wird das Bundesministe-
rium ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
in aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen die Einzelvorschrif-
ten, deren Untergliederungen und die Anlagen mit neuen Ordnungszeichen zu
versehen und die übrigen Gliederungseinheiten entsprechend anzupassen; inhalt-
liche Änderungen dürfen dabei nicht vorgenommen werden.
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(9) Die Rechtsverordnungen nach Absatz 6, 7 und 8 werden vom Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium erlassen, soweit Rechtsverordnungen auf-
grund des § 13 Absatz 5 oder des § 62 Absatz 2 betroffen sind.

(10) Soweit Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz für Lebensmittel erlas-
sen werden können, können solche Rechtsverordnungen auch für lebende Tiere
im Sinne des § 4 Absatz 1 Nummer 1 erlassen werden.

(11) Soweit für das Verbringen von Erzeugnissen, einschließlich lebender
Tiere nach § 4 Absatz 1 Nummer 1, Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz
erlassen werden können, können solche Rechtsverordnungen auch für
1. das Verbringen von Erzeugnissen, einschließlich lebender Tiere im Sinne des

§ 4 Absatz 1 Nummer 1, unter Abfertigung zum freien Verkehr oder
2. das Verbringen von Erzeugnissen, einschließlich lebender Tiere im Sinne des

§ 4 Absatz 1 Nummer 1, mit dem Ziel der Abfertigung zum freien Verkehr
erlassen werden, soweit dies zur Erfüllung der in § 1 genannten Zwecke er-
forderlich ist.

(12) 1 Abweichend von § 9 Absatz 2 oder § 21 Absatz 3 Satz 4 bedürfen
Rechtsverordnungen nach § 9 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b oder nach § 21
Absatz 3 Satz 4 Nummer 2 nicht der Zustimmung des Bundesrates und, in den
Fällen des § 9 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b, nicht des Einvernehmens des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. 2 Das Bundesministerium wird
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die
Befugnis zum Erlass von Rechtsverordnungen nach § 9 Absatz 2 Nummer 2
Buchstabe b oder nach § 21 Absatz 3 Satz 4 Nummer 2 ganz oder teilweise auf
das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zu übertragen.
3 Rechtsverordnungen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmit-
telsicherheit aufgrund einer Rechtsverordnung nach Satz 2 bedürfen nicht der
Zustimmung des Bundesrates und, in den Fällen des § 9 Absatz 2 Nummer 2
Buchstabe b, nicht des Einvernehmens des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie.

(13) 1 In den Rechtsverordnungen aufgrund dieses Gesetzes kann die jeweilige
Ermächtigung ganz oder teilweise auf die Landesregierungen übertragen wer-
den. 2 Soweit eine nach Satz 1 erlassene Rechtsverordnung die Landesregierun-
gen zum Erlass von Rechtsverordnungen ermächtigt, sind diese befugt, die
Ermächtigung durch Rechtsverordnung ganz oder teilweise auf andere Behör-
den zu übertragen.

(14) 1 Die Landesregierungen werden ermächtigt, Rechtsverordnungen nach
§ 14 Absatz 1 Nummer 4 hinsichtlich der Voraussetzungen, unter denen milch-
wirtschaftliche Unternehmen bestimmte Bezeichnungen wie Molkerei, Meierei,
Sennerei oder Käserei führen dürfen, zu erlassen, solange der Bund von seiner
Ermächtigung nach § 14 Absatz 1 Nummer 4 insoweit keinen Gebrauch
gemacht hat oder sich in einer Rechtsverordnung die Regelung bestimmter
Gegenstände nicht ausdrücklich vorbehält. 2 Die Landesregierungen sind befugt,
die Ermächtigung durch Rechtsverordnung ganz oder teilweise auf andere
Behörden zu übertragen.
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§ 71 Beteiligung der Öffentlichkeit. 1 Vor Erlass von Rechtsverordnungen
nach diesem Gesetz ist die in Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 178/20021)

vorgesehene Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen. 2 Dies gilt nicht für
Rechtsverordnungen nach den §§ 46, 55 und 70 Absatz 1 bis 3 und 5 bis 9.

§ 72 Außenverkehr. 1 Der Verkehr mit den zuständigen Behörden anderer
Mitgliedstaaten und anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum sowie mit der Europäischen Kommission, Einrichtungen
der Europäischen Union und der EFTA-Überwachungsbehörde obliegt dem
Bundesministerium. 2 Es kann diese Befugnis durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates auf Bundesoberbehörden oder bundesunmittelbare
rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates auf die zuständigen obersten Landesbehörden
übertragen. 3 Ferner kann es im Einzelfall im Benehmen mit der zuständigen
obersten Landesbehörde dieser die Befugnis übertragen. 4 Die obersten Landes-
behörden können die Befugnisse nach den Sätzen 2 und 3 auf andere Behörden
übertragen.

§ 73 (aufgehoben)

§ 74 Geltungsbereich bestimmter Vorschriften. § 9 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3, § 21 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3, § 59 Absatz 1 Nummer 6, soweit er auf
§ 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 verweist, und Absatz 2 Nummer 2 und § 60
Absatz 2 Nummer 8, soweit er auf § 21 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 verweist, und
Absatz 3 Nummer 2 gelten nicht für Erzeugnisse, für die nach Maßgabe des
Artikels 49 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 die Anforderungen des
Kapitels III der vorgenannten Verordnung nicht gelten.

§ 75 Übergangsregelungen. (1) Hinsichtlich der Verfolgung von Straftaten
sind auf Sachverhalte, die vor dem 4. August 2011 entstanden sind, § 10 Absatz 1
Satz 1, Absatz 3 Nummer 2 und § 58 Absatz 1 Nummer 4 in der bis zum
3. August 2011 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(2) 1 Für Sachverhalte, die bis zu dem Tag, der dem Datum des Tages 18
Monate nach dem Tag der Anwendung der Gemeinschaftsliste nach Artikel 30
Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 entspricht, entstanden sind,
gilt Satz 2. 2 Als Lebensmittelzusatzstoffe gelten nicht zur Verwendung in Lebens-
mitteln bestimmte Aromen, ausgenommen künstliche Aromastoffe im Sinne des
Artikels 1 Absatz 2 Buchstabe b Unterbuchstabe iii der Richtlinie 88/388/EWG
des Rates vom 22. Juni 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über Aromen zur Verwendung in Lebensmitteln und über Ausgangs-
stoffe für ihre Herstellung (ABl. L 184 vom 15.7.1988, S. 61, L 345 vom 14.12.
1988, S. 29), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 (ABl. L 284
vom 31.10.2003, S. 1) geändert worden ist. 3 Das Bundesministerium macht den
Tag nach Satz 1 im Bundesgesetzblatt bekannt.

(3) Es sind anzuwenden:
1. § 59 Absatz 2 Nummer 5 Buchstabe a und c Doppelbuchstabe aa, bb und cc

im Hinblick auf Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 der Verordnung (EG)
Nr. 1333/2008 ab dem Tag der Anwendung der Gemeinschaftsliste nach
Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008,

1) Nr. 1.
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2. § 59 Absatz 2 Nummer 5 Buchstabe b im Hinblick auf Artikel 4 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 ab dem Tag der Anwendung der Gemein-
schaftsliste nach Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008,

3. § 59 Absatz 2 Nummer 6 Buchstabe b ab dem Tag, der dem Datum des Tages
18 Monate nach dem Tag der Anwendung der Gemeinschaftsliste nach Ar-
tikel 30 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 entspricht,

4. § 59 Absatz 2 Nummer 4 ab dem Tag der Anwendung der Gemeinschaftsliste
nach Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1332/2008.

(4) 1 Hinsichtlich der Verfolgung von Straftaten sind auf Sachverhalte, die vor
dem 10. August 2021 entstanden sind, § 2 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 und 3
jeweils in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Nummer 2 und § 6 Absatz 1, § 11 Absatz 2
Nummer 2, § 19, §§ 26 bis 29, § 39 Absatz 1, 2 und 7 sowie § 58 Absatz 1
Nummer 11, 12 und 17 Buchstabe a und b, Absatz 2a Nummer 2, § 59 Absatz 1
Nummer 1 bis 5, 8, 9, 13, 14, 19 Buchstabe b, Nummer 20 und 21 Buchstabe a
und § 60 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 Nummer 22a und 26a in der bis zum
9. August 2021 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 2 Hinsichtlich der Ver-
folgung von Straftaten ist auf Sachverhalte, die vor dem 1. April 2020 entstanden
sind, § 59 Absatz 2 Nummer 3a in der bis zum 9. August 2021 geltenden Fassung
weiter anzuwenden.

(5) Soweit durch Änderungen dieses Gesetzes Ermächtigungen zum Erlass
von Rechtsverordnungen des Bundes weggefallen sind, können Vorschriften, die
auf solche Ermächtigungen gestützt sind, durch Rechtsverordnung des Bundes-
ministeriums mit Zustimmung des Bundesrates aufgehoben werden.

(5a) Soweit durch Änderungen dieses Gesetzes oder durch Änderung von
aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen Ermächtigungen zum
Erlass von Rechtsverordnungen der Länder weggefallen sind, können Vorschrif-
ten, die auf solche Ermächtigungen gestützt sind, durch Rechtsverordnung der
Landesregierungen aufgehoben werden.

(6) Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft macht jeweils
die Tage, ab denen die in Absatz 3 bezeichneten Vorschriften anzuwenden sind,
im Bundesgesetzblatt bekannt.
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3. Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011
betreffend die Information der Verbraucher über

Lebensmittel1)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(ABl. L 304 S. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj)
Celex-Nr. 3 2011 R 1169

zuletzt geänd. durch Art. 33 VO (EU) 2015/2283 v. 25.11.2015 (ABl. L 327 vom 11.12.2015, S. 1,
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2283/oj)

Nichtamtliche Inhaltsübersicht

Kapitel I. Allgemeine Vorschriften
Artikel 1 Gegenstand und Anwendungsbereich
Artikel 2 Begriffsbestimmungen

Kapitel II. Allgemeine Grundsätze der Information über Lebensmittel
Artikel 3 Allgemeine Ziele
Artikel 4 Grundsätze für verpflichtende Informationen über Lebensmittel
Artikel 5 Anhörung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit
Kapitel III. Allgemeine Anforderungen an die Information über Lebensmittel und Pflichten

der Lebensmittelunternehmer
Artikel 6 Grundlegende Anforderung
Artikel 7 Lauterkeit der Informationspraxis
Artikel 8 Verantwortlichkeiten

Kapitel IV. Verpflichtende Informationen über Lebensmittel
Abschnitt 1. Inhalt und Darstellungsform

Artikel 9 Verzeichnis der verpflichtenden Angaben
Artikel 10 Weitere verpflichtende Angaben für bestimmte Arten oder Klassen von Lebensmitteln
Artikel 11 Maße und Gewichte
Artikel 12 Bereitstellung und Platzierung verpflichtender Informationen über Lebensmittel
Artikel 13 Darstellungsform der verpflichtenden Angaben
Artikel 14 Fernabsatz
Artikel 15 Sprachliche Anforderungen
Artikel 16 Ausnahmen von dem Erfordernis bestimmter verpflichtender Angaben

Abschnitt 2. Detaillierte Bestimmungen für verpflichtende Angaben
Artikel 17 Bezeichnung des Lebensmittels
Artikel 18 Zutatenverzeichnis
Artikel 19 Ausnahme vom Erfordernis eines Zutatenverzeichnisses
Artikel 20 Ausnahme vom Erfordernis der Angabe von Bestandteilen von Lebensmitteln im Zutaten-

verzeichnis
Artikel 21 Kennzeichnung bestimmter Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglich-

keiten auslösen
Artikel 22 Quantitative Angabe der Zutaten
Artikel 23 Nettofüllmenge
Artikel 24 Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum und Datum des Einfrierens

1) Vollständiger Titel: „Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel und zur
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 87/250/EWG der Kommission, der
Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie
2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/
EG der Kommission und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommission“
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Artikel 25 Aufbewahrungs- oder Verwendungsbedingungen
Artikel 26 Ursprungsland oder Herkunftsort
Artikel 27 Gebrauchsanweisung
Artikel 28 Alkoholgehalt

Abschnitt 3. Nährwertdeklaration
Artikel 29 Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften
Artikel 30 Inhalt
Artikel 31 Berechnung
Artikel 32 Angabe je 100 g oder je 100 ml
Artikel 33 Angabe je Portion oder je Verzehreinheit
Artikel 34 Darstellungsform
Artikel 35 Weitere Formen der Angabe und der Darstellung

Kapitel V. Freiwillige Informationen über Lebensmittel
Artikel 36 Geltende Anforderungen
Artikel 37 Darstellungsform

Kapitel VI. Einzelstaatliche Vorschriften
Artikel 38 Einzelstaatliche Vorschriften
Artikel 39 Einzelstaatliche Vorschriften über zusätzliche verpflichtende Angaben
Artikel 40 Milch und Milcherzeugnisse
Artikel 41 Alkoholische Getränke
Artikel 42 Angabe der Nettofüllmenge
Artikel 43 Freiwillige Angabe von Referenzmengen für spezifische Bevölkerungsgruppen
Artikel 44 Einzelstaatliche Vorschriften für nicht vorverpackte Lebensmittel
Artikel 45 Mitteilungsverfahren

Kapitel VII. Durchführungs-, Änderungs- und Schlussbestimmungen
Artikel 46 Änderungen der Anhänge
Artikel 47 Übergangszeitraum für und Beginn der Anwendung von Durchführungsmaßnahmen oder

delegierten Rechtsakten
Artikel 48 Ausschuss
Artikel 49 Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006
Artikel 50 Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 1925/2006
Artikel 51 Ausübung der Befugnisübertragung
Artikel 52 Dringlichkeitsverfahren
Artikel 53 Aufhebung
Artikel 54 Übergangsmaßnahmen
Artikel 55 Inkrafttreten und Anwendung

Anhang I Spezielle Begriffsbestimmungen
Anhang II Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen
Anhang III Lebensmittel, deren Kennzeichnung eine oder mehrere zusätzliche Angaben enthalten

muss
Anhang IV Definition der x-Höhe
Anhang V Lebensmittel, die von der verpflichtenden Nährwertdeklaration ausgenommen sind
Anhang VI Bezeichnung des Lebensmittels und spezielle zusätzliche Angaben
Anhang VII Angabe und Bezeichnung von Zutaten
Anhang VIII Mengenmäßige Angabe der Zutaten
Anhang IX Angabe der Nettofüllmenge
Anhang X Mindesthaltbarkeitsdatum, Verbrauchsdatum und Datum des Einfrierens
Anhang XI Sorten von Fleisch, für die die Angabe des Ursprungslands oder des Herkunftsorts

verpflichtend ist
Anhang XII Alkoholgehalt
Anhang XIII Referenzmengen
Anhang XIV Umrechnungsfaktoren für die Berechnung der Energie
Anhang XV Abfassung und Darstellung der Nährwertdeklaration

3 VO (EU) 1169/2011 LebensmittelinfoVO
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DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI-
SCHEN UNION –
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ins-
besondere auf Artikel 114,
auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1),
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2),
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Nach Artikel 169 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen

Union (AEUV) leistet die Union durch die Maßnahmen, die sie nach
Artikel 114 des Vertrags erlässt, einen Beitrag zur Erreichung eines hohen
Verbraucherschutzniveaus.

(2) Der freie Verkehr mit sicheren und gesunden Lebensmitteln ist ein wichti-
ger Aspekt des Binnenmarkts und trägt wesentlich zum Schutz der Ge-
sundheit und des Wohlergehens der Bürger und zur Wahrung ihrer sozia-
len und wirtschaftlichen Interessen bei.

(3) Um auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes der Verbraucher ein hohes
Niveau zu erreichen und das Recht der Verbraucher auf Information zu
gewährleisten, sollte sichergestellt werden, dass die Verbraucher in Bezug
auf die Lebensmittel, die sie verzehren, in geeigneter Weise informiert
werden. Die Wahl der Verbraucher kann unter anderem durch gesund-
heitsbezogene, wirtschaftliche, umweltbezogene, soziale und ethische Er-
wägungen beeinflusst werden.

(4) Nach der Verordnung (EG) Nr. 178/20023) des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen
Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung
von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit4) ist es ein allgemeiner Grundsatz
des Lebensmittelrechts, den Verbrauchern die Möglichkeit zu bieten, in
Bezug auf die Lebensmittel, die sie verzehren, eine fundierte Wahl zu
treffen, und alle Praktiken, die die Verbraucher irreführen können, zu
verhindern.

(5) Die Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen
gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt5) umfasst bestimmte Aspekte der
Information der Verbraucher, insbesondere um irreführende Verhaltens-
weisen oder Unterlassungen im Zusammenhang mit Informationen zu
verhindern. Die allgemeinen Grundsätze in Bezug auf unlautere Geschäfts-

1) Amtl. Anm.: ABl. C 77 vom 31.3.2009, S. 81.
2) Amtl. Anm.: Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. Juni 2010 (ABl. C 236 E vom

12.8.2011, S. 187) und Standpunkt des Rates in erster Lesung vom 21. Februar 2011 (ABl. C 102 E
vom 2.4.2011, S. 1). Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2011 (noch nicht im
Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 29. September 2011.

3) Nr. 1.
4) Amtl. Anm.: ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1.
5) Amtl. Anm.: ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22.

LebensmittelinfoVO VO (EU) 1169/2011 3
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praktiken sollten durch spezielle Regelungen für die Information der Ver-
braucher über Lebensmittel ergänzt werden.

(6) Für alle Lebensmittel geltende Unionsvorschriften für die Kennzeichnung
von Lebensmitteln finden sich in der Richtlinie 2000/13/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Auf-
machung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür1). Die meisten
Bestimmungen dieser Richtlinie gehen auf das Jahr 1978 zurück und
sollten deshalb aktualisiert werden.

(7) Die Richtlinie 90/496/EWG des Rates vom 24. September 1990 über die
Nährwertkennzeichnung von Lebensmitteln2) regelt den Inhalt und die
Darstellung von Informationen zum Nährwert auf vorverpackten Lebens-
mitteln. Nach diesen Regeln ist die Aufnahme von Informationen zum
Nährwert freiwillig, es sei denn, es wird eine nährwertbezogene Angabe
zum Lebensmittel gemacht. Die meisten Bestimmungen dieser Richtlinie
gehen auf das Jahr 1990 zurück und sollten deshalb aktualisiert werden.

(8) Die allgemeinen Kennzeichnungsanforderungen werden ergänzt durch
eine Reihe von Vorschriften, die unter bestimmten Umständen für alle
Lebensmittel oder für bestimmte Klassen von Lebensmitteln gelten. Darü-
ber hinaus gibt es mehrere spezielle Regelungen, die für bestimmte
Lebensmittel gelten.

(9) Die geltenden Kennzeichnungsvorschriften sind in ihren ursprünglichen
Zielsetzungen und Kernbestimmungen weiterhin gültig, müssen jedoch
gestrafft werden, um den Akteuren die Einhaltung zu erleichtern und
ihnen mehr Klarheit zu verschaffen; außerdem müssen sie modernisiert
werden, um neuen Entwicklungen im Bereich der Lebensmittelinformati-
on Rechnung zu tragen. Diese Verordnung dient sowohl den Binnen-
marktinteressen, indem sie die Rechtsvorschriften vereinfacht, für Rechts-
sicherheit sorgt und den Verwaltungsaufwand verringert, als auch den
Bürgern, indem sie eine klare, verständliche und lesbare Kennzeichnung
von Lebensmitteln vorschreibt.

(10) In der allgemeinen Öffentlichkeit besteht Interesse an dem Zusammenhang
zwischen Ernährung und Gesundheit und an der Wahl einer geeigneten,
individuellen Bedürfnissen entsprechenden Ernährung. Die Kommission
hat in ihrem Weißbuch vom 30. Mai 2007 „Ernährung, Übergewicht,
Adipositas: Eine Strategie für Europa“ („Weißbuch der Kommission“)
ausgeführt, dass die Nährwertkennzeichnung eine wichtige Methode dar-
stellt, um Verbraucher über die Zusammensetzung von Lebensmitteln zu
informieren und ihnen zu helfen, eine fundierte Wahl zu treffen. In der
Mitteilung der Kommission vom 13. Mai 2007 mit dem Titel „Verbrau-
cherpolitische Strategie der EU (2007-2013) Stärkung der Verbraucher –
Verbesserung des Verbraucherwohls – wirksamer Verbraucherschutz“ wird
betont, dass es für einen wirksamen Wettbewerb und das Wohlergehen der
Verbraucher wichtig ist, dass diese eine fundierte Wahl treffen können. Die
Kenntnis der wichtigsten Ernährungsgrundsätze und eine angemessene
Information über den Nährwert von Lebensmitteln würden wesentlich
dazu beitragen, den Verbrauchern eine solche fundierte Wahl zu ermögli-
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